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a) E ine Versetzung nach § 31 D R iG  kom m t grundsätzlich 
in Betracht, wenn der Richter nicht mehr die G ew ähr dafü r 
bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche dem okratische 
G rundordnung im Sinne des G rundgesetzes eintreten w ird.
D as gilt nicht nur für die Berufung in das Richterverhältnis, 
sondern ist dauernde Voraussetzung fü r die A usübung des 
Richteram ts au f der G rundlage des Grundgesetzes.
b) Tatsachen, die eine Versetzung nach § 31 D R iG  rechtfer
tigen, liegen im Falle einer politischen Betätigung des R ich 
ters vor, wenn er sich in herausgehobener Stellung bei einer 
politischen G ruppierung betätigt, die Grundlagen des d em o 
kratischen Verfassungsstaats ablehnt. Weiter rechtfertigen T a t
sachen eine Versetzung des Richters, wenn er durch sein A u f
treten Ln der Ö ffentlichkeit den Eindruck erweckt, er w erde aus 
politischen G ründen sein künftiges dienstliches Verhalten an 
seiner persönlichen E inschätzung und nicht mehr allein an den 
Gesichtspunkten der Sachrichtigkcit, Rechtstreue, G erechtig
keit, O bjektivität und dem  Allgem einwohl ausrichten.............  264

a) D ie  Zustim m ung des Versicherungsnehm ers zu einem B e 
ginn des Versicherungsschutzes vor Ende der W iderrufsfrist 
gemäß § 9 Abs. 1 W G  kann in einen vom  Versicherer vorfor
mulierten A ntrag aufgenom m en werden.
b) Selbst wenn § 9 A bs. 1 Satz 2 H albsatz  1 W G  gegen
Art. 7 A bs. 4 der Richtlinie 2002/65/E G  des Europäischen 
Parlam ents und des R ates vom  23. Septem ber 2002 über den 
Fern absatz  von Finanzdicnstleistungen an Verbraucher und 
zur Änderung der Richtlinie 90 /619/E W G  des Rates und der 
Richtlinien 9 7 /7 /E G  und 98/27/E G  (Fernabsatzrichtlinie II) 
verstieße, komm t eine richtlinienkonform e Auslegung oder 
R echtsfortbildung nicht in Betracht................................................. 282

a) D ie  Altgesellschafter einer Publikum skom m anditgesell
schaft unterliegen nach dem Inkrafttreten des G esetzes zur 
Verbesserung des A nlegerschutzes vom  28. O ktober 2004 
(B G B l. I S. 2630) gegenüber dem beitrittswilligen A nleger 
einer durch die Regelungen des V erkaufsprospektgesetzes in 
ihrem persönlichen A nw endungsbereich und ihrer Reichw ei
te näher ausgeform ten und sanktionierten Aulklärungspflicht. 
D arüber hinausgehende Aufklärungspflichten nach § 311 
A bs. 2, § 241 Abs. 2 B G B  treffen die Altgesellschafter einer 
P ublikum skom m anditgesellschaft nur dann, wenn sic entw e
der selbst den Vertrieb der Beteiligungen an Anleger über
nehm en oder in sonstiger Weise für den von einem anderen 
übernom m enen Vertrieb Verantw ortung tragen.
b) Ein  A ltgesellschafter ist für den Vertrieb der Beteiligungen
in sonstiger Weise verantwortlich, wenn er -  gegebenenfalls 
mit weiteren Altgesellschaftern -  eine beherrschende Stellung 
in der Gesellschaft ausüben kann, die den Vertrieb der B etei
ligungen übernom m en hat. Vertriebsverantwortung trägt d a 
neben auch der A ltgesellschafter, der einen anderen mit dem  
Vertrieb der Beteiligungen beauftragt. Sow eit die Fon dsgesell
schaft den V ertriebsauftrag erteilt, tragen die Vertriebsverant
w ortun g die geschäftsführungsbefugten A ltgesellschafter......  302
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